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Einladung 
zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie herzlich ein zu unserer ordentlichen Hauptversammlung 
am Donnerstag, den 7. Mai 2009, 10.30 Uhr, im Kurhaus Wiesbaden, 
Kurhausplatz, 65189 Wiesbaden.

Durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger vom 26. März 2009 
haben wir unter Bekanntmachung der nachfolgenden Tagesordnung die diesjährige 
Hauptversammlung einberufen.



Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
und des gebilligten Konzernabschlusses, des 
Lageberichts der Gesellschaft und des Konzern-
lageberichts, des Berichts des Vor stands zu den 
übernahmerechtlichen Angaben nach §§ 289 
Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Die vorstehenden Unterlagen können in den Ge-
schäftsräumen der Gesellschaft, Paulinenstraße 15, 
65189 Wiesbaden und im Internet unter www.aareal-
bank.com eingesehen werden. Die genannten Unter-
lagen werden auch in der Hauptversammlung der 
Aareal Bank AG ausliegen. Auf Verlangen erhält jeder 
Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift 
dieser Unterlagen zugesandt .

2. Beschlussfassung über die Verwendung 
des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanz-
gewinn des Geschäftsjahres 2008 in Höhe von 
4.000.000 € in die anderen Gewinnrücklagen ein-
zustellen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der 
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im 
Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitgliedern des Vor-
stands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der 
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im 
Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitgliedern des Auf-
sichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Pricewaterhouse-
Coopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für 
das Geschäftsjahr 2009 und zum Prüfer für die prüfe-
rische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des 
Zwischenlageberichts zum 30. Juni 2009 zu wählen.

6. Beschlussfassung über eine Ermächtigung 
zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG

Die durch die Hauptversammlung am 21. Mai 2008 
erteilte und bis zum 20. November 2009 befristete, 
noch nicht ausgenutzte Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien zum Zwecke des Wertpapierhandels 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG soll durch eine neue, 
bis zum 6. November 2010 laufende Ermächtigung 
ersetzt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu 
beschließen:

1.  Die von der Hauptversammlung am 21. Mai 2008 
unter Tagesordnungspunkt 8 erteilte Ermächtigung 
zum Erwerb eigener Aktien zum Zwecke des 
Wertpapierhandels gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG 
wird mit Eintritt der Wirksamkeit des nachfolgenden 
unter 2. zu fassenden Beschlusses aufgehoben.

2.  Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG 
ermächtigt, bis zum 6. November 2010 zum 
Zwecke des Wertpapierhandels eigene Aktien zu 
erwerben und zu verkaufen. Der Bestand der zu 
diesem Zweck zu erwerbenden Aktien darf am 
Ende eines jeden Tages 5 % des Grundkapitals der 
Aareal Bank AG nicht übersteigen. Der niedrigste 
Gegenwert, zu dem jeweils eine Aktie erworben 
werden darf, wird auf den Schlusskurs der Aktie 
im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 
Nach folgesystem) am Börsentag vor dem jeweiligen 
Erwerb abzüglich 10 % festgelegt, der höchste 
Gegenwert auf diesen Schlusskurs zuzüglich 10 %.

7. Beschlussfassung über eine Ermächtigung 
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Die von der Hauptversammlung am 21. Mai 2008 
erteilte und bis zum 20. November 2009 befristete, 
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noch nicht ausgenutzte Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG soll 
durch eine neue, bis zum 6. November 2010 laufende 
Ermächtigung ersetzt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu 
beschließen:

1.  Die derzeit bestehende, durch die Hauptversamm-
lung am 21. Mai 2008 unter Tagesordnungspunkt 9 
erteilte und bis zum 20. November 2009 befristete 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird 
für die Zeit ab Wirksamwerden der neuen, nach-
folgend unter 2. erteilten Ermächtigung aufgehoben; 
die in dem vorgenannten Beschluss der Haupt-
versammlung vom 21. Mai 2008 enthaltene 
Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien, 
die aufgrund dieses Beschlusses zurückerworben 
wurden, bleibt hingegen bestehen.

2.  Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
ermächtigt, bis zum 6. November 2010 eigene 
Aktien in einem Volumen von bis zu 10 % des der-
zeitigen oder – falls dieser Wert geringer ist – des 
zum Zeitpunkt der Ausübung der vor liegenden Er-
mächtigung bestehenden Grund kapitals zu anderen 
Zwecken als dem Wertpapierhandel zu erwerben. 

  Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über 
die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots. Im Falle des 
Erwerbs über die Börse darf der Erwerbspreis je 
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten), bei einem 
öffentlichen Kaufangebot darf der Angebotspreis 
je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durch-
schnittlichen Schlusskurs der Aktie der Gesell-
schaft im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an den jeweils dem Erwerb oder 
der öffentlichen Ankündigung des Erwerbsange-
bots vorangegangenen drei Börsentagen um nicht 
mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Sofern 
bei einem öffentlichen Kaufangebot das Volumen 
der angedienten Aktien das vorgesehene Rück-
kaufvolumen überschreitet, muss der Erwerb nach 
dem Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien 
erfolgen. Ein bevorrechtigter Erwerb bzw. eine be-
vorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 

100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie 
eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen 
können unter insoweit partiellem Ausschluss eines 
etwaigen, weitergehenden Andienungsrechts der 
Aktionäre vorgesehen werden.

  Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund 
dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 
wie folgt zu verwenden:

 a)  Sie können über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre veräußert werden. 

 b)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats, die für den Zeitraum zwischen 
zwei Aufsichtsratssitzungen auch vorab als 
Höchstbetragsermächtigung erteilt werden 
kann, eine Veräußerung der aufgrund dieser 
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien auch 
in anderer Weise als über die Börse oder durch 
Angebot an alle Aktionäre vorzunehmen, wenn 
die Veräußerung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 
Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Bar-
preis erfolgt, der den Börsenpreis der Aktien 
der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung 
nicht wesentlich unterschreitet . Diese Ermäch-
tigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass 
die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien 
insgesamt 10 % des Grundkapitals zum Zeit-
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung nicht 
überschreiten dürfen. Auf diese Begrenzung 
von 10 % des Grundkapitals sind Aktien anzu-
rechnen, die in direkter oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis 
zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung ausgegeben 
oder veräußert wurden. Ebenfalls anzurechnen 
sind Aktien, die aufgrund von während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung entsprechend 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ausgegebenen Schuldver-
schreibungen mit Wandlungs- oder Options-
rechten auf Aktien auszugeben sind.

 c)  Zudem können die erworbenen Aktien mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats auch außerhalb 
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der Börse gegen Sachleistung veräußert werden, 
ohne sie allen Aktionären im Verhältnis ihrer 
Beteiligung an der Gesellschaft zum Erwerb an-
zubieten, insbesondere im Zusammenhang mit 
dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmens-
teilen oder Beteiligungen an Unternehmen 
oder mit Unternehmenszusammenschlüssen.

 d)  Außerdem können die erworbenen Aktien mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats zur Erfüllung von 
Bezugsrechten aus Wandel- oder Options schuld-
verschreibungen an Stelle neuer Aktien aus 
bedingter Kapitalerhöhung ausgegeben werden. 

 e)  Darüber hinaus können bei einer Veräußerung 
erworbener eigener Aktien durch Angebot an 
alle Aktionäre den Inhabern der von der 
Gesellschaft oder von Tochtergesellschaften 
ausgegebenen Options- und/oder Wand-
lungsrechte Bezugsrechte auf die Aktien in 
dem Umfang gewährt werden, wie es ihnen 
nach Ausübung der Options- und/oder 
Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung einer 
Wandlungspflicht zustehen würde.

 f)  Der Vorstand wird weiterhin ermächtigt, die 
aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen 
eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichts-
rats ohne weiteren Hauptversammlungs-
beschluss einzuziehen. Der Vorstand wird 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, 
das Grundkapital der Gesellschaft um den 
auf die eingezogenen Aktien entfallenden Teil 
des Grundkapitals herabzusetzen.

  Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien 
wird insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien 
gemäß den vorstehenden Ermächtigungen nach 
den Buchstaben b) bis e) verwendet werden. 
Darüber hinaus kann der Vorstand im Falle der 
Veräußerung der Aktien durch Angebot an alle 
Aktionäre das Bezugsrecht der Aktionäre mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge 
ausschließen.

  Alle vorstehenden Ermächtigungen zum Erwerb 
und zur Verwendung eigener Aktien können 

einzeln oder gemeinsam, einmal oder mehrmals, 
ganz oder in mehreren Teilbeträgen durch die 
Gesellschaft, aber ebenso auch durch ihre un-
mittelbaren oder mittelbaren Tochtergesellschaften 
oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte 
durchgeführt werden.

8. Änderung des § 9 Abs. 5 der Satzung

Die Aareal Bank AG hat den Anforderungen des 
Corporate Governance Kodex entsprechend im Jahre 
2008 im Aufsichtsrat einen Nominierungsausschuss 
eingerichtet . Die Tätigkeit in diesem Ausschuss soll 
jedoch nicht gesondert vergütet werden. Daher ist eine 
Änderung des § 9 Absatz 5 der Satzung erforderlich.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

§ 9 Absatz 5 der Satzung wird wie folgt neu 
gefasst:

  „(5) Die feste Vergütung beträgt 20.000,- € p. a. 
je Aufsichtsratsmitglied. Der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats erhält das Doppelte, der stellvertretende 
Vorsitzende das Eineinhalbfache dieses Betrags. 
Die feste Vergütung erhöht sich für jede Mitglied-
schaft in einem Ausschuss (mit Ausnahme des 
Nominierungsausschusses als ausschließlich be-
ratendem Ausschuss sowie des Eilausschusses als 
Teil des Kredit- und Marktrisikoausschusses) um 
10.000 € p. a. Für den Vorsitz in einem Ausschuss 
(mit Ausnahme des Nominierungsausschusses als 
ausschließlich beratendem Ausschuss sowie des 
Eilausschusses als Teil des Kredit- und Markt-
risikoausschusses) erhöht sich die feste Vergütung 
um 20.000 € p. a. Die Vergütung eines Aufsichts-
ratsmitglieds nach Satz 1 und eine etwaige Er-
höhung dieser Vergütung nach Satz 2 und Satz 4 
bildet die Bemessungsgrundlage für seine in 
den Absätzen 6 bis 8 geregelte erfolgsorientierte 
Ver gütung (nachfolgend „individuelle Bemessungs-
grundlage“).“

§ 9 Absatz 5 der Satzung lautete bisher: 

  „(5) Die feste Vergütung beträgt 20.000,- € p. a. 
je Aufsichtsratsmitglied. Der Vorsitzende des Auf-
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sichtsrats erhält das Doppelte, der stellvertretende 
Vorsitzende das Eineinhalbfache dieses Betrags. 
Die feste Vergütung erhöht sich für jede Mitglied-
schaft in einem Ausschuss (mit Ausnahme des 
Eilausschusses als Teil des Kredit- und Marktrisiko-
ausschusses) um 10.000 € p. a. Für den Vorsitz 
in einem Ausschuss (mit Ausnahme des Eilaus-
schusses als Teil des Kredit- und Marktrisikoaus-
schusses) erhöht sich die feste Vergütung um 
20.000 € p. a. Die Vergütung eines Aufsichtsrats-
mitglieds nach Satz 1 und eine etwaige Erhöhung 
dieser Vergütung nach Satz 2 und Satz 4 bildet 
die Bemessungsgrundlage für seine in den 
Ab sätzen 6 bis 8 geregelte erfolgsorientierte Ver-
gütung (nachfolgend „individuelle Bemessungs-
grundlage“).“

9. Ergänzung des § 18 Abs. 1 der Satzung 
um einen Satz 3

Das satzungsmäßige Mehrheitserfordernis für Be-
schlüsse über eine ordentliche Kapitalerhöhung soll 
heraufgesetzt und dem gesetzlichen Regelfall ange-
passt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

§ 18 Abs. 1 wird um folgenden Satz 3 ergänzt: 

  „Hiervon ausgenommen sind Beschlüsse über eine 
Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen nach 
§ 182 AktG, die eine Mehrheit von mindestens 
drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundkapitals erfordern.“

§ 18 Abs. 1 lautet jetzt insgesamt: 

  „(1) Beschlüsse der Hauptversammlung werden, 
soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften 
etwas Abweichendes bestimmen, mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst . In 
den Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des 
bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapi-
tals vorschreibt, genügt – soweit dies gesetzlich 
zulässig ist – die einfache Mehrheit des vertretenen 
Kapitals. Hiervon ausgenommen sind Beschlüsse 
über eine Erhöhung des Grundkapitals gegen 

Einlagen nach § 182 AktG, die eine Mehrheit 
von mindestens drei Viertel des bei der Beschluss-
fassung vertretenen Grundkapitals erfordern.“

10. Satzungsänderungen zur Anpassung der 
Satzung an das ARUG 

Der am 5. November 2008 verabschiedete Regierungs-
entwurf des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärs-
rechterichtlinie (ARUG) – BR-Drucksache 847/08 – 
sieht unter anderem Änderungen für die Berechnung 
der Einberufungs- und Anmeldefrist, zur Erteilung von 
Stimmrechtsvollmachten sowie zur Zulässigkeit der 
Bild- und Tonübertragung der Versammlung vor. Das 
Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. 
Die Regelungen des ARUG sollen jedoch voraussicht-
lich bereits vor der ordentlichen Hauptversammlung 
2010 in Kraft treten. Daher sollen einige Änderungen 
durch das ARUG bereits jetzt in der Satzung abge-
bildet werden, um Klarheit für die nächste ordentliche 
Hauptversammlung im Jahr 2010 zu schaffen. Der 
Vorstand soll die Satzungsänderungen jedoch erst zur 
Eintragung in das Handelsregister anmelden, wenn 
und soweit das ARUG bezüglich der genannten Rege-
lungen in der Fassung des Regierungsentwurfs in Kraft 
getreten ist .

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu 
beschließen:

I.   § 15 der Satzung der Gesellschaft wird wie 
folgt neu gefasst: 

 1. § 15 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Die Hauptversammlung ist mindestens 
dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ab-
lauf der Gesellschaft die Anmeldung der Aktio-
näre nach Absatz 2 zugegangen sein muss, 
einzuberufen. Bei der Berechnung der Frist ist 
der Tag der Einberufung nicht mitzurechnen.“

  § 15 Abs. 1 lautete bisher:

   „(1) Die Einberufung der Hauptversammlung 
erfolgt durch Bekanntmachung im elektro-
nischen Bundesanzeiger mindestens dreißig 
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Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf sich 
die Aktionäre gemäß Absatz 2 anzumelden 
haben. Bei der Berechnung der Frist sind der 
Tag der Einberufung und der letzte Anmeldetag 
nach Absatz 2 nicht mitzurechnen.“

 2. § 15 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

   „(2) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und zur Ausübung des Stimmrechts sind die-
jenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der 
Hauptversammlung anmelden und ihre Berech-
tigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
oder zur Ausübung des Stimmrechts nach-
weisen. Die Anmeldung und der Nachweis 
müssen der Gesellschaft unter der in der Ein-
berufung hierfür mitgeteilten Adresse in Text-
form mindestens sechs Tage vor der Haupt-
versammlung zugehen. Der Tag des Zugangs 
ist nicht mitzurechnen.“ 

  § 15 Absatz 2 lautete bisher:

   „(2) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und zur Ausübung des Stimmrechts sind die-
jenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der 
Hauptversammlung anmelden und ihre Berech-
tigung zur Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und zur Ausübung des Stimmrechts nach-
weisen. Die Anmeldung und der Nachweis 
müssen bei der Gesellschaft, d.h. bei ihr oder 
bei einer für sie empfangsberechtigten Stelle, 
spätestens am siebten Tag vor der Versammlung 
unter der in der Einberufung hierfür mitge-
teilten Adresse zugehen. Ist der siebte Tag ein 
Sonnabend oder ein Sonntag oder ein am Sitz 
der Gesellschaft gesetzlich anerkannter Feier-
tag, müsse die Anmeldung oder der Nachweis 
am vorhergehenden Werktag zugehen.“

 3.  Folgender Absatz wird nach Absatz 2 als 
§ 15 Absatz 3 neu eingefügt:

   „(3) Bei Fristen und Terminen, die von der 
Hauptversammlung zurückberechnet werden, 
ist der Tag der Hauptversammlung nicht mitzu-
rechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, 

Sonnabend oder einem Feiertag auf einen 
zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden 
Werktag kommt nicht in Betracht . Die §§ 187 
bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind 
nicht entsprechend anzuwenden.“

 4.  § 15 Absatz 3 und Absatz 4 werden neu 
nummeriert als § 15 Absatz 4 und Absatz 5 
und bleiben inhaltlich unverändert

II.  § 16 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wird 
wie folgt neu gefasst:

  „(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevoll-
mächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft be-
dürfen der Textform.“

 § 16 Abs. 2 lautete bisher:

  „(2) Aktionäre können Stimmrechtsvollmachten 
auch im Wege elektronischer Datenübertragung 
erteilen, sofern die Gesellschaft einen Stimmrechts-
vertreter bestellt hat und die Voraussetzungen für 
eine elektronische Übermittlung von Stimmrechts-
vollmachten und für einen Echtheitsnachweis ge-
schaffen hat . Die Stimmrechtsvollmachten können 
nur mit einem von der Gesellschaft zu bestim-
menden technisch üblichen Echtheitsnachweis 
bzw. einer digitalen Signatur erteilt werden. Die 
weiteren Einzelheiten für die Erteilung der Stimm-
rechtsvollmacht an den von der Gesellschaft 
bestellten Stimmrechtsvertreter werden dann zu-
sammen mit der Einberufung der Hauptversamm-
lung bekanntgemacht .“

III.  § 19 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wird 
wie folgt neu gefasst:

  „(2) Der Vorstand kann die Bild- und Tonüber-
tragung der Hauptversammlung zulassen.“

 § 19 Abs. 2 lautete bisher:

  „(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, aber nicht 
verpflichtet, die Hauptversammlung ganz oder 
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teilweise in Ton und Bild zu übertragen. Der Vor-
sitzende bestimmt, ob, wie und was übertragen 
wird; er soll auch die Kosten für die Gesellschaft 
berücksichtigen.“

IV.  Der Vorstand wird angewiesen, die jeweilige Sat-
zungsänderung nur und erst dann zur Eintragung 
in das Handelsregister anzumelden, wenn das 
ARUG diesbezüglich in einer dem Regierungsent-
wurf entsprechenden Fassung im Bundesgesetzblatt 
verkündet worden ist . Abweichungen zwischen der 
dann im Bundesgesetzblatt verkündeten Fassung 
und der Fassung nach dem Regierungsentwurf des 
ARUG bleiben außer Betracht, wenn sie für die 
jeweilige, oben genannte Satzungsänderung ohne 
Bedeutung sind. 

Bericht des Vorstands an die Haupt-
versammlung zu den unter Tages -
ord nungs punkt 7 vorgeschlagenen 
Ermächtigungen und zum Bezugs-
rechts ausschluss gemäß §§ 71 Abs. 1 
Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

Der Vorstand hat zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß 
§§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen 
schriftlichen Bericht über die Gründe für die vorge-
schlagene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
unter teilweiser Einschränkung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes und eines eventuellen Andienungsrechts 
der Aktionäre sowie für die vorgeschlagene Ermäch-
tigung zur Veräußerung eigener Aktien anders als über 
die Börse oder unter Wahrung des Gleichbehand-
lungssatzes und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag 
erstattet . Der Bericht liegt vom Tage der Einberufung 
der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen 
der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktio näre 
aus. Auf Verlangen wird dieser Bericht jedem Aktionär 
unverzüglich und kostenlos übersandt . 

Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung möchte die 
Gesellschaft wie im vergangenen Jahr die Möglich-
keit erhalten, vom Erwerb eigener Aktien gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen. Sie wird 

damit grundsätzlich in die Lage versetzt, bis zum 
6. November 2010, d. h. bis zur gesetzlich zulässigen 
Höchstdauer von 18 Monaten, eigene Aktien in 
einem Volumen von bis zu 10 % des Grundkapitals 
zu anderen Zwecken als dem Wertpapierhandel zu er-
werben. 

Mit der vorgeschlagenen Verlängerung ist die Gesell-
schaft in der Lage, für den weiteren Zeitraum bis zum 
6. November 2010 das Instrument des Erwerbs eigener 
Aktien zu nutzen, um die hiermit verbundenen Vor-
teile im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 
zu realisieren. Der zulässige Aktienbesitz ist – unter 
Einbeziehung der unter Tagesordnungspunkt 6 vorge-
schlagenen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
zu Wertpapierhandelszwecken – gesetzlich auf 10 % 
des Grundkapitals beschränkt (§ 71 Abs. 2 AktG). Der 
Erwerb kann über die Börse oder über ein öffentliches 
Kaufangebot zu den in der Ermächtigung festgelegten 
und am aktuellen Börsenkurs orientierten Preisen 
erfolgen. Dabei sind die Rechte der Aktionäre und das 
Gleichbehandlungsgebot angemessen gewahrt . Sofern 
ein öffentliches Angebot überzeichnet ist, muss die 
Annahme nach Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte 
Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück 
angedienter Aktien je Aktionär sowie eine Rundung 
nach kaufmännischen Grundsätzen können vorgesehen 
werden. Diese Möglichkeiten dienen dazu, gebrochene 
Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden 
Quoten und kleinere Restbestände zu vermeiden und 
damit die technische Abwicklung zu erleichtern.

Darüber hinaus wird unter Tagesordnungspunkt 7 
um die Ermächtigung gebeten, dem Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats auch die Veräußerung 
der gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen eige-
nen Aktien in anderer Weise als über die Börse oder 
durch Angebot an alle Aktionäre unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG zu ermöglichen, wenn dies zu einem 
Barpreis erfolgt, der den maßgeblichen Börsenpreis 
der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ver-
äußerung nicht wesentlich unterschreitet . Die Verwal-
tung wird einen etwaigen Abschlag des Ausgabepreises 
gegenüber dem Börsenpreis möglichst gering halten 
und auf voraussichtlich höchstens 3 %, jedenfalls aber 
auf höchstens 5 % beschränken. Mit einer solchen 
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engen Anbindung an den aktuellen Börsenpreis wird 
eine Verwässerung des Beteiligungswerts der Aktio-
näre vermieden. 

Die Anzahl der zu veräußernden Aktien darf hierbei 
insgesamt die Grenze von 10 % des Grundkapitals 
nicht übersteigen. Auf diese Begrenzung sind Aktien 
anzurechnen, die während der Laufzeit der beantragten 
Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in 
direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG aufgrund anderer Ermächtigungen 
des Vorstands zur Veräußerung oder Ausgabe von 
Aktien oder aufgrund eines Hauptversammlungsbe-
schlusses veräußert oder ausgegeben werden. Der 
Ausschluss des Bezugsrechts darf insoweit nur auf 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gestützt werden, als die 
dort vorgesehene Grenze von 10 % des Grundkapitals 
insgesamt, also auch unter Berücksichtigung von 
Kapitalerhöhungen mit Bezugsrechtsausschluss nach 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und der Ausgabe von 
Wandelschuldverschreibungen mit Bezugsrechtsaus-
schluss nach §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
nicht überschritten wird. 

Es ist daher sichergestellt , dass in Übereinstimmung 
mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG die Vermögens- wie auch Stimmrechtsinte -
ressen der Aktionäre bei einer Veräußerung der Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen ge-
wahrt werden, während der Gesellschaft im Interesse 
aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet 
werden. So erhält die Gesellschaft u. a. die Möglich-
keit, eigene Aktien beispielsweise institutionellen 
Anlegern oder nationalen und internationalen Inves-
toren an zubieten, damit den Aktionärskreis zu erwei-
tern und den Wert der Aktie zu stabilisieren. Sie kann 
ihr Eigenkapital flexibel geschäftlichen Erfordernissen 
anpassen und auf günstige Börsensituationen rea-
gieren.

Außerdem kann das Bezugsrecht der Aktionäre auch 
bei Veräußerung der Aktien gegen Sacheinlage aus-
geschlossen werden. So soll es der Gesellschaft auf 
der Grundlage des vorgeschlagenen Ermächtigungs-
beschlusses auch weiterhin ermöglicht werden, im 
Rahmen ihrer Akquisitionspolitik oder im Rahmen der 
Vereinbarung von Unternehmenszusammenschlüssen 

flexibel und kostengünstig bei dem Erwerb von Unter-
nehmen agieren zu können. Hier können beispiels weise 
in geeigneten Fällen eigene Aktien als Gegenleistung 
bei Unternehmenskäufen oder Beteiligungs erwerben 
angeboten werden, eine im internationalen Bereich zu-
nehmend üblicher werdende Verfahrens weise. Das 
Recht der Aktionäre zum Bezug eigener Aktien kann 
insoweit ebenfalls ausgeschlossen werden. Der Preis, 
zu dem eigene Aktien in diesem Fall verwendet werden, 
hängt von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls 
und vom Zeitpunkt ab. Vorstand und Aufsichtsrat 
werden sich bei der Preisfestsetzung an den Interessen 
der Gesellschaft ausrichten.

Ferner sieht die Ermächtigung vor, es der Gesellschaft 
auch künftig zu ermöglichen, die erworbenen eigenen 
Aktien zur Befriedigung der Bezugsrechte aus Wandel- 
oder Optionsschuldverschreibungen verwenden zu 
können. Dadurch kann im Bedarfsfall eine Kapitaler-
höhung aus bedingtem Kapital reduziert werden. Der-
zeit bestehen keine Options- bzw. Wandlungs rechte 
oder Wandlungspflichten, die für eine Bedienung 
durch eigene Aktien aufgrund der vorgeschlagenen 
Ermächtigung in Betracht kommen würden.

Darüber hinaus soll die Gesellschaft die Möglichkeit 
haben, das Bezugsrecht der Aktionäre bei einer Ver-
äußerung der Aktien durch Angebot an alle Aktionäre 
zugunsten der Inhaber von Options- und Wand-
lungsrechten teilweise auszuschließen. Dadurch kann 
diesen ebenfalls ein Bezugsrecht auf die Aktien in 
dem Umfang gewährt werden, wie es ihnen nach Aus-
übung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. 
nach Erfüllung einer Wandlungspflicht zustehen würde. 
So kann die Gesellschaft vermeiden, dass sich der 
Options- oder Wandlungspreis verringert, was im Falle 
einer Ausgabe von eigenen Aktien ohne Gewährung 
von Bezugsrechten an die Inhaber von Options- 
und Wandlungsrechten gemäß den Bedingungen der 
Options- und Wandlungsrechte eintreten würde.

Die erworbenen Aktien können entweder mit der 
Folge einer Herabsetzung des Grundkapitals einge-
zogen werden oder durch öffentliches Angebot oder 
über die Börse veräußert werden. In diesen Fällen wird 
bei Veräußerung der Aktien das Recht der Aktionäre 
auf Gleichbehandlung gewahrt .
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Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein 
öffentliches Angebot an alle Aktionäre soll der Vor-
stand darüber hinaus berechtigt sein, das Bezugsrecht 
der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für 
Spitzenbeträge auszuschließen. Dies dient dazu, bei 
der Veräußerung möglichst bruchteilsfreie Bezugs-
verhältnisse zu schaffen und so die technische Durch-
führung der Aktienveräußerung zu erleichtern. Die als 
freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossenen Aktien werden entweder über die Börse 
oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesell-
schaft verwertet . Der Vorstand wird bestrebt sein, das 
Volumen der freien Spitzen möglichst gering zu halten. 
Durch die Beschränkung auf solche Spitzenbeträge 
erleiden die Aktionäre keine erhebliche Einbuße ihrer 
Beteiligungsquote. Die Vermögensinteressen der 
Aktionäre sind durch die Pflicht zur bestmöglichen 
Verwertung gewahrt . 

Der Vorstand wird, wenn und solange die Bank eine 
Rekapitalisierungsmaßnahme nach § 7 des Finanz-
marktstabilisierungsfondsgesetzes in Anspruch nimmt, 
von diesen Ermächtigungen nur nach Abstimmung 
mit dem Finanzmarktstabilisierungsfonds Gebrauch 
machen. 

Der Vorstand wird – jeweils in der nächst folgenden 
Hauptversammlung und im Geschäftsbericht – 
über die Ausnutzung einer der vorgenannten Ermäch-
tigungen berichten. 
 
Der Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 
über die Gründe für die dort vorgesehenen Ermäch-
tigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre liegt vom Tage der Einberufung der Haupt-
versammlung an in den Geschäftsräumen der Gesell-
schaft, Paulinenstraße 15, 65189 Wiesbaden und in 
der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die 
Aktionäre aus. Auf Verlangen wird der Bericht jedem 
Aktionär unverzüglich kostenlos übersandt . Der Be-
richt ist auch im Internet unter www.aareal-bank.com 
veröffentlicht .

Gesamtzahl der Aktien und 
Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen 
Bundesanzeiger eingeteilt in 42.755.159 auf den 
Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine 
Stimme. Zum Zeitpunkt der Einberufung hält die 
Gesellschaft keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl 
der Aktien und Stimmrechte beträgt im Zeitpunkt der 
Einberufung dementsprechend 42.755.159. 

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 Abs. 2 
der Satzung unserer Gesellschaft diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der 
nachfolgend genannten Adresse anmelden und einen 
von ihrem depotführenden Institut erstellten beson-
deren Nachweis ihres Aktienbesitzes an diese Adresse 
übermitteln: 

Aareal Bank AG
c/o Computershare HV-Services AG
Hansastraße 15
80686 München

Fax: +49 89 30 90 3 4675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den 
Beginn des 16. April 2009 (00.00 Uhr MESZ) be-
ziehen und der Gesellschaft zusammen mit der An-
meldung unter der angegebenen Adresse spätestens 
bis zum Ablauf des 30. April 2009 (24.00 Uhr MESZ) 
zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes bedarf 
der Textform und muss in deutscher oder englischer 
Sprache abgefasst sein.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises 
ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den 
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung 
zugesandt .
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Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch Bevoll-
mächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine 
Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Wenn weder 
ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch 
eine andere der in § 135 AktG bezeichneten Personen 
bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich zu 
erteilen.

Wie in den vergangenen Jahren bietet die Gesellschaft 
ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte 
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor 
der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
üben das Stimmrecht im Falle ihrer Bevollmächtigung 
weisungsgebunden aus. Bei Abstimmungen, für die 
keine ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthalten 
sie sich der Stimme. Die Aktionäre, die den von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine 
Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Ein-
trittskarte zur Hauptversammlung. Vollmachten und 
Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter müssen schriftlich bis zum Ablauf 
des 5. Mai 2009 erteilt werden. Die notwendigen 
Unter lagen und Informationen erhalten die Aktionäre 
zusammen mit der Eintrittskarte. 

Anträge von Aktionären

Anträge und Wahlvorschläge sind schriftlich, per Fax 
oder E-Mail ausschließlich zu richten an:

Aareal Bank AG
Corporate Development
Paulinenstraße 15
65189 Wiesbaden

Fax: +49 611 348 2965
E-Mail : hv2009@aareal-bank.com

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge 
werden im Internet unter www.aareal-bank.com 
zugänglich gemacht . Eventuelle Stellungnahmen 
der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten 
Internetadresse veröffentlicht .

Aareal Bank AG

Der Vorstand

Wiesbaden, im März 2009
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